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Wichtiger Hinweis der Redaktion 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Druckfehler oder versehentlich nicht veröffentlichte Texte keine  

Gewährleistung oder Haftung übernehmen. Dies gilt auch für eventuell daraus entstehende Folgeschäden. 
 

 

ANZEIGENSCHLUSS 
für das Amtsblatt am 27.09.2023  
ist der 21.09.2023 um 12.00 Uhr. 

Anzeigen, die später eingehen, können leider nicht 
berücksichtigt werden. 

 

Notfall - Dienst 
der Wasserversorgung des Marktes Weisendorf 

Tel. 0172 / 81 38 426 
der Abwasserentsorgung des Marktes Weisendorf 

 Tel. 0172 / 81 38 427 
 

 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 
Markt 

Weisendorf 
Verwaltungsgemeinschaft 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen 

 
WAHLBEKANNTMACHUNG 

zur Landtagswahl und zur Bezirkswahl 
am 8. Oktober 2023 

 
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

 
2. Die Gemeinde  

  
 ist in folgende sechs Stimmbezirke eingeteilt. 

 
Stimmbezirk /            

Sonderstimmbezirk 
Wahlraum 

Nr. Abgrenzung 
Bezeichnung und             
genaue Anschrift 

barriere-
frei 

ja/nein 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Stimmbezirk I 

Stimmbezirk II 

Stimmbezirk III 

Stimmbezirk IV 

Stimmbezirk V 

Stimmbezirk VI 

Grundschulneubau 

Mehrzweckhalle 

Grundschule 

Evang. Kindergarten 

Pfarrsaal Kath. Kirche 

Evang. Gemeindehaus 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 
 

3.  Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvor-
stände tritt/treten zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 15:00 Uhr in 

 

Briefwahlbezirk 11 in der Schulturnhalle, Reuther 
Weg 5, 91085 Weisendorf 
Briefwahlbezirk 12 im Rathaus des Marktes Wei-
sendorf, Zi.Nr. 106, Gerbersleite 2, 91085 Weisen-
dorf 
Briefwahlbezirk 13 in der Ballsporthalle, Reuther 
Weg 6 a, 91085 Weisendorf 
Briefwahlbezirk 14 in der Ballsporthalle, Reuther 
Weg 6 a, 91085 Weisendorf 
Briefwahlbezirk 15 im Nebenraum der Ballsporthal-
le, Reuther Weg 6 a, 91085 Weisendorf 
 
zusammen. 

 
4. Stimmberechtigte Personen können nur in dem 

Wahlraum des Stimmbezirks abstimmen, in des-
sen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. Die 
Stimmberechtigten haben ihre Wahlbenachrichti-
gung und ihren amtlichen Personalausweis oder 
Reisepass zu den Abstimmungen mitzubringen. 
 
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat zwei Stimmen für 
die Landtagswahl sowie zwei Stimmen für die Be-
zirkswahl. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzet-
teln, die der Wählerin/dem Wähler bei Betreten des 
Wahlraums ausgehändigt werden.  
 
Im Einzelnen erhält die Wählerin/der Wähler fol-
gende Stimmzettel: 
 
- einen kleinen weißen Stimmzettel zur Land-

tagswahl für die Wahl einer oder eines Stimm-
kreisabgeordneten (Erststimme), 

- einen großen weißen Stimmzettel zur Land-
tagswahl für die Wahl einer oder eines Wahl-
kreisabgeordneten (Zweitstimme), 



2 _______________________________________________________________________  Amtsblatt Weisendorf Nr. 38                20.09.2023 

- einen kleinen blauen Stimmzettel zur Be-
zirkswahl für die Wahl einer Bezirksrätin oder 
eines Bezirksrats im Stimmkreis (Erststimme), 

- einen großen blauen Stimmzettel zur Be-
zirkswahl für die Wahl einer Bezirksrätin oder 
eines Bezirksrats im Wahlkreis (Zweitstimme). 
 

Auf jedem Stimmzettel darf nur eine Stimme 
abgegeben werden. 

 
Die Wählerin/Der Wähler kennzeichnet durch je ein 
Kreuz oder auf andere Weise in dem hierfür vorge-
sehenen Kreis auf dem Stimmzettel mit den 
Stimmkreisbewerbern, welcher Stimmkreisbe-
werberin/welchem Stimmkreisbewerber, und auf 
dem Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern, 
welcher Wahlkreisbewerberin/welchem Wahlkreis-
bewerber er/sie seine/ihre Stimme geben will. 
 
Die Stimmzettel müssen von der Wählerin/vom 
Wähler in einer Wahlkabine bzw. hinter einer 
Sichtschutzvorrichtung des Wahlraums oder in ei-
nem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und 
mehrfach so gefaltet werden, dass die Stimmab-
gabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Je-
dermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

6. Stimmberechtigte, die einen Wahlschein haben, 
können an der Wahl 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-

raum des auf dem Wahlschein bezeichneten 
Stimmkreises 
oder 

b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl abstimmen will, erhält von 
der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) auf An-
trag mit dem Wahlschein folgende Unterlagen: 

 
- je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewer-

bern für die Landtagswahl (weiß) und die Be-
zirkswahl (blau), 

- je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewer-
bern für die Landtagswahl (weiß) und die Be-
zirkswahl (blau), 

- einen weißen Stimmzettelumschlag für die 
Landtagswahl, 

- einen blauen Stimmzettelumschlag für die Be-
zirkswahl, 

- einen roten Wahlbriefumschlag mit der An-
schrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 
und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten 
dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der 
Wahlschein und die verschlossenen Stimmzet-
telumschläge (mit den jeweils zugehörigen Stimm-
zetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle spätestens am 
8. Oktober 2023 bis 18 Uhr eingeht. Der Wahl-
brief kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtig-
ten die Briefwahl auszuüben haben, ergeben sich 
aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 
 

7. Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimm-
recht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Eine Ausübung des Stimmrechts durch einen Ver-
treter anstelle der stimmberechtigten Person ist 
unzulässig (Art. 3 Abs. 4 LWG). 
Eine stimmberechtigte Person, die des Lesens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an der Ab-
gabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer von der stimmberechtigten Person selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung der stimmberechtigten Person er-
setzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 
LWG). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, 
wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder oh-
ne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB). 

 

 
 
 

 

ANZEIGENSCHLUSS 
für das Amtsblatt am 04.10.2023  
ist der 27.09.2023 um 12.00 Uhr. 

Anzeigen, die später eingehen, können leider nicht 
berücksichtigt werden. 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 
Wir gratulieren 
 
29.09.2023 Herrn Michael Klein 

Siedlerstr. 9 
84 Jahre 

 
Dem Jubilar unseren herzlichsten Glückwunsch! 
 
 
Teichkulturwochen 2023  
im Aischgrund 
 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen  
und Mitbürger, 
 
am 30. September um 8.00 Uhr werden wir den Bad-
weiher abfischen. 
 
Interessierte können sich gerne auf dem gepflasterten 
Weg am Ostufer des Badweihers an der Auracher 
Bergstraße in Weisendorf einfinden und zuschauen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Karl-Heinz Hertlein 
Erster Bürgermeister 
 
 
Veranstaltung des 
Seniorenbeirates 
 

 
Fahrt mit dem Bürgerbus in die Franken-Therme nach 
Bad Windsheim und zurück (nur Transfer, Benutzung 
der Therme in eigener Verantwortung). 
 
Wann:    Mittwoch, 27.09.2023 
Abfahrt:    8:30 Uhr Mehrzweckhalle Weisendorf 
 
Anmeldung erforderlich unter 09135 / 2775 
(Dieter Goebel - Seniorenbeirat) 
 
 
Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes 
 

Nächster Blutspendetermin 
 

Dienstag, 26.09.2023 von 16.30 bis 20.00 Uhr 
Weisendorf, Grundschule II (Aula), Reuther Weg 5 

 
Bitte unbedingt den Spendeabstand von 56 Tagen 
einhalten!! 
 
Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt ihren 
Blutspenderpass mit. Zumindest aber einen Lichtbild-
ausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führer-
schein). 
 
 

 

Tierärztlicher Notdienstring für Mittelfranken 
Gilt nur an Wochenenden und Feiertagen! 

http://tierarztnotdienst-mittelfranken.de 
 

Vereins- und Jugendförderung 2023 
- Meldung der Mitgliederzahlen - 

 

 
Die Weisendorfer Vereine, Gruppen, Organisationen 

und Initiativen, die Anspruch auf einen Zuschuss 
nach den Vereinsförderrichtlinien des Marktes  

Weisendorf haben, werden umgehend aufgefordert, 
ihre Mitgliedszahlen zum Stichtag 01.01.2023 schrift-
lich zu melden. Dabei ist zwischen Mitgliedern über 

und unter 18 Jahren zu unterscheiden,  
Meldungen an den jeweiligen Dachverband sind mit 

vorzulegen. 
 

Werden die erforderlichen Meldungen bis spä-
testens 13.10.2023 nicht vorgelegt, so erhält der 

jeweilige Verein keinen Zuschuss für 2023. 
 

Die Meldungen und Nachweise sind einzureichen 
beim Markt Weisendorf, Gerbersleite 2, 

91085 Weisendorf. 
 

Bei Fragen steht Frau Brand unter  
Tel.-Nr. 0 91 35 / 71 20 13 zur Verfügung. 

 
 
Übung der US-Streitkräfte 
 
Das „Maneuver Management der US Army Europe - 
Wiesbaden“ teilt mit, dass die US-Streitkräfte auf dem 
Gebiet des Landkreises Erlangen-Höchstadt folgende 
Übung durchführen: 
 
Zeitpunkt:  
Montag, 02.10.2023 bis Dienstag, 31.10.2023 
Art der Übung:  
Helikopter- und Fallschirmübung (Nachtübung) 
Fahrzeuge: 
Räderfahrzeuge: ja (4) 
Kettenfahrzeuge: nein                  
Luftfahrzeuge: 
Hubschrauber: ja (12, mit Außenlandungen) 
Flugzeuge: nein 
 
Auf die Gefahren, die von liegen gebliebenen 
Sprengmitteln, Fundmunition und dergleichen 
ausgehen können, wird hingewiesen. Vor dem 
Berühren, Aufheben oder Transportieren derartiger 
Gegenstände wird gewarnt. 
 
Etwaige Bedenken gegen die Übung sind dem 
Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Sachgebiet 
Öffentliche Sicherheit, unter Bezugnahme auf das 
Aktenzeichen 30 070 mitzuteilen. 
 
Entschädigungsansprüche für Flur- und Forstschäden, 
Schäden an privaten Straßen und Wegen sowie für 
sonstige Schäden sind umgehend, jedoch spätestens 
innerhalb eines Monats nach Beendigung der Übung 
schriftlich bei der Gemeinde oder innerhalb von drei 
Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der Geschädigte 
von dem Schaden und der beteiligten Truppe Kenntnis 
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erlangt hat, schriftlich bei der 
Schadensregulierungsstelle des Bundes anzumelden. 
 
Zur Schadensabwicklung erteilen nähere Auskunft:  
 
• die jeweilige Gemeinde, 
• die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 

Schadensregulierungsstelle des Bundes, 
Regionalbüro Süd, Rudolphstraße 28-30 in 90408 
Nürnberg und 

• der Manöverbeauftragte der US Army, Torsten 
Lübke, Telefon: 09802/83-2634 

 
Beschwerden hinsichtlich Fluglärm können eingereicht 
werden bei: 
 
Kommando Unterstützungsverbände Luftwaffe 
Gruppe Flugbetrieb in der Bundeswehr 
Luftwaffenkaserne Köln-Wahn 525/22 
51127 Köln  
Telefon: 0800/8620730 (gebührenfrei) 
E-Mail: fliz@bundeswehr.org 
 
 
Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen 
Rentenversicherung Nordbayern 
 
Sprechtage im Landkreis Erlangen-Höchstadt 2023 
 
Erlangen 
Nägelsbachstr. 38, 91052 Erlangen 
Terminvereinbarung:  09131 / 863230 
Termine: jeden Montag und Dienstag 
jeweils 8.30-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr 
 
Höchstadt/Aisch 
Obere Brauhausgasse 7, 91315 Höchstadt/Aisch 
(Kommunbrauhaus, EG, kleiner Sitzungssaal) 
Terminvereinbarung:  09193 / 626-132 
Termine: 05.07., 19.07., 16.08., 06.09., 20.09., 04.10., 
18.10., 15.11., 06.12. und 20.12.2023 
jeweils 8.30-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr 
 
Herzogenaurach 
Wiesengrund 1, 91074 Herzogenaurach 
Terminvereinbarung:  09132 / 901-0 
Termine: 04.07., 18.07., 01.08., 19.09., 17.10., 07.11., 
21.11., 05.12. und 19.12.2023 
jeweils 8.30-12.00 Uhr und 13.00-15.30 Uhr 
 
Zur telefonischen Terminvereinbarung die Versiche-
rungsnummer nennen. Zur Beratung ist die Mitnahme 
der Versicherungsnummer, der Versicherungsunterla-
gen und des Personalausweises erforderlich! 
 
 
Versichertenberater für Weisendorf 
 
 Goebel Dieter, Weisendorf 

Tel. 09135 / 2775 
 

Auskunft und Beratung nach tel. Vereinbarung. 
 
 
 

BayernTour Natur 2023 
 
Gesund leben und essen nach Hildegard von Bin-
gen -Vortrag- 
Sie bekommen einen Einblick in die "Hildegard" Küche 
mit ihren besonderen Zutaten. Vom "Urdinkel", bis zu 
den besonderen Gewürzen sowie einigen Früchten 
denen Hildegard sehr viel Gutes zuordnete. Außerdem 
erhalten Sie wertvolle Tipps für den Einsatz im tägli-
chen Speiseplan.                              
Mittwoch den 04.10.2023 um 18 Uhr, Burgebrach 
OT Dippach- Gemeindehaus 
 
„Mit geballten Kräuterkräften durch den Winter“ 
Der goldene Oktober mit seiner Farbenpracht zeigt 
noch einmal die wilden Kräuterkräfte. Beim Rundgang 
bekommen Sie Anregungen für den Einsatz in der Kü-
che und deren volksheilkundige Verwendungen, aber 
auch so manche Geschichte wird die Runde begleiten. 
Eine wieder entdeckte Methode ist die Herstellung von 
„Oxymel“ die ebenfalls gezeigt wird. 
Donnerstag, den 5.10.2023, um 15 Uhr, Pommers-
felden/ OT Weiher 
 
Anmeldung: Tel: 09548/8024 oder 
karin.seubert11@googlemail.com 
 
 
Gemeinsame Zeit macht einfach nur glücklich 
 
Sie sind gerne mit Menschen zusammen und möchten 
etwas Gutes tun? Dann melden Sie sich bei uns. 
Familien begleiten und unterstützen (Familienent-
lastender Dienst) 
Viele Eltern aus dem westlichen Landkreis Erlangen-
Höchstadt sind auf der Suche nach einer Betreuung 
für ihr Kind (0-14 Jahre) mit Beeinträchtigung für we-
nige Stunden. Neben Therapien oder Arztterminen 
fehlt oftmals die Zeit für eigene Hobbys, um sich z. B. 
mit Freunden zu treffen oder mal wieder ins Kino zu 
gehen. Für Eltern ist es ein gutes Gefühl, ihr Kind in 
guten Händen zu wissen. Das ermöglicht der Fami-
lienentlastende Dienst (FeD). 
 
Sie werden gesucht! Eine Familie aus Herzo-
genaurach wünscht sich dringend für ihre 10-jährige 
Tochter mit körperlicher Beeinträchtigung eine kräftige 
Betreuungsperson. Das freundliche Mädchen spielt 
am Liebsten mit Puppen und mag es, wenn ihr vorge-
lesen wird. Die Betreuungszeit wäre unter der Woche 
für wenige Stunden angedacht.  
 
Inklusion praktisch ermöglichen und aktiv die 
Freizeit von Menschen mit Handicap gestalten: 
Das ist die Freizeitassistenz! 
Die Freizeitassistenz (FZA) unterstützt bei der Ver-
wirklichung von Freizeitwünschen, wie einem Konzert-
besuch, ein Fußballspiel, ein Stadtbummel oder ein 
Tagesausflug. Auch für erwachsene Menschen mit 
Behinderung (ab 16 Jahre) soll der Zugang durch 
selbstbestimmte Teilhabe und mit Ihrer Begleitung 
ermöglicht werden. Ein wichtiger Schritt in Richtung 
Inklusion. 
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Sie werden gesucht! Ein 54-jähriger Mann aus Her-
zogenaurach wünscht sich eine nette und geduldige 
Begleitperson. Er hat eine geistige Behinderung. Ger-
ne würde er mal wieder Bowling spielen oder ins Kino 
gehen. Die Begleitzeiten wären für die Mittags-
/Nachmittagszeit ein- bis zweimal im Monat am Wo-
chenende gewünscht.   
 
Die Offenen Hilfen bieten noch viel mehr, z. B. Frei-
zeit- und Bildungsangebote, Reisen und vieles mehr. 
Sie sind ein Teilbereich der Lebenshilfe Erlangen-
Höchstadt und unterstützen Angehörige sowie Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung durch 
vielfältige ambulante Angebote. 
 
Was bringt ein Engagement bei den Offenen Hil-
fen? 
 Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die zu Ihren 

Wünschen und Fähigkeiten passen 
 Eine flexible Zeiteinteilung, ideal neben Beruf, 

Ausbildung oder Studium 
 Steuerfreie Aufwandsentschädigung und Erstat-

tung der Fahrtkosten 
 Versicherungs- und Unfallschutz 
 Unterstützung und Begleitung durch hauptamtli-

che Mitarbeiter und Schulungen 
 
Sie haben Interesse und möchten weitere Informa-
tionen? Dann melden Sie sich bei uns. 
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Sibylle Wolter 
Telefon: 09132 / 78 10 182; E-Mail: wol-
ter@lebenshilfe-herzogenaurach.de 
 
 

 
Öffnungszeiten des Rathauses Weisendorf 

 
 

Montag 8.00 bis 12.00 Uhr 

Dienstag 7.30 bis 12.00 Uhr 

Mittwoch bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr 

Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr 
 

 
NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 

SITZUNG DES BAU- UND UMWELTAUSSCHUSSES 
 

 
Sitzungsdatum: Montag, 07.08.2023 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende 19:25 Uhr 
Ort: im Sitzungssaal des Rathauses 

 

 
TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift 
2. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung ge-

troffener Beschlüsse 
 

3. Bekanntgabe von Genehmigungsfreistellungsver-
fahren 

4. Bauanträge und Bauvoranfragen 
4.1 Isolierte Befreiung für die Errichtung eines Doppel-

stabmattenzauns mit Betonsockel auf Flur-Nr. 
335/17, Gemarkung Unterreichenbach, Im Obst-
garten 

4.2 Isolierte Befreiung für die Errichtung eines Gerä-
tehauses auf Flur-Nr. 335/2, Gemarkung Unterrei-
chenbach, Dorfstr. 19, 19a, 19b 

4.3 formlose Bauvoranfrage für die Errichtung eines 
Einfamilienwohnhauses  auf einer Teilfläche des 
Grundstücks Flur-Nr. 507/5, Gemarkung Weisen-
dorf, Flurstr. 4, 91085 Weisendorf 

  
Erster Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein eröffnet um 19:00 
Uhr die öffentliche Sitzung des Bau- und 
Umweltausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt 
die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des 
Bau- und Umweltausschusses fest. 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift  
 
Mit der Einladung wurde die Sitzungsniederschrift versand. 
 
Die Sitzungsniederschrift über die öffentliche Sitzung des 
Bau- und Umweltausschusses am 17.07.2023 wird geneh-
migt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja: 8  Nein: 0  Anwesend: 8   
 
Das Protokoll der nichtöffentlichen Sitzung des 
Bau- und Umweltausschusses vom 17.07.2023 wird zur 
Kenntnis während der Sitzung in Umlauf gegeben und gilt 
als genehmigt, wenn keine Einwände erhoben werden. 
 
2. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sit-

zung getroffener Beschlüsse 
 

 
Sachverhalt 
Es erfolgen keine Bekanntgaben. 
 
Beschluss 
Zur Kenntnisnahme.  
 
3. Bekanntgabe von Genehmigungsfreistel-

lungsverfahren 
 

 
Sachverhalt 
Für das folgende Bauvorhaben wurde ein Genehmigungs-
freistellungsverfahren beantragt: 
 
Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Edelstahlkamin 
und Doppelcarport auf Flur-Nr. 374/6, Gemarkung Unterrei-
chenbach, Feldweiher 12. 
 
Beschluss 
Zur Kenntnis genommen 
 
4. Bauanträge und Bauvoranfragen  
 

4.1 

Isolierte Befreiung für die Errichtung ei-
nes Doppelstabmattenzauns mit Be-
tonsockel auf Flur-Nr. 335/17, Gemar-
kung Unterreichenbach, Im Obstgarten 

 

 
 



6 _______________________________________________________________________  Amtsblatt Weisendorf Nr. 38                20.09.2023 

Frau Marktgemeinderätin Ute-Christine Geiler erscheint 
um 19.12 Uhr im Sitzungssaal 
 
Sachverhalt 
Auf dem Grundstück Flur-Nr. 335/17, Gemarkung Unterrei-
chenbach, Im Obstgarten/Dorfstr. 19 in Buch, soll ein Dop-
pelstabmattenzaun (Höhe 1,60 m) mit Betonsockel (Höhe 
0,20 m) errichtet werden. Das Grundstück liegt im Gel-
tungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans 
„Buch Ost – 1. Änderung“. 
 
Folgende Festsetzungen des Bebauungsplans werden nicht 
eingehalten: 
 

 Nr. 8.2 Höhe der Einfriedung:   1,6 m + 0,2 
m anstatt zugelassenen 1,0 m 

 Nr. 8.3 Farbe Tür- und Torpfeiler: Anthrazitgrau 
anstatt Weiß 

 Nr. 8.4 Material Einfriedung:   Doppelstab-
mattenzaun anstatt  
Maschendraht- oder Holzlattenzaun 

 
Es wurden daher entsprechende Befreiungen vom Bebau-
ungsplan beantragt. 
 
Aufgrund nicht korrekter Angaben im amtl. Lageplan konn-
ten unter anderem nicht alle Nachbarn des Angrenzenden 
Mehrparteienhauses auf Flur-Nr. 334/2, Gemarkung Unter-
reichenbach erreicht werden. Dennoch ist die Befreiung 
auch unter Würdigung der Nachbarlichen Interessen mit 
den öffentlichen Belangen vereinbar. 
 
Beschluss 
Der Bau- und Umweltausschuss Weisendorf genehmigt den 
Antrag auf isolierte Befreiungen für die Errichtung eines 
Doppelstabmattenzauns mit Betonsockel (1,6 m + 0,2 m 
Höhe) gemäß den vorgelegten Unterlagen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja: 5  Nein: 4  Anwesend: 9   
 

4.2 

Isolierte Befreiung für die Errichtung ei-
nes Gerätehauses auf Flur-Nr. 335/2, 
Gemarkung Unterreichenbach, Dorfstr. 
19, 19a, 19b 

 

 
Sachverhalt 
Auf dem Grundstück Flur-Nr. 335/2, Gemarkung Unterrei-
chenbach, Dorfstr. 19, 19a, 19b in Buch, soll ein neues Ge-
rätehaus (5,48 b x 3,15 t x 2,22 h) unter anderem zur Un-
terbringung von Gartengeräten und Fahrrädern errichtet 
werden. Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplans „Buch Ost – 1. Ände-
rung“. 
 
Folgende Festsetzung des Bebauungsplans wird nicht ein-
gehalten: 
 

 Überschreitung der Baugrenze 
 
Es wurde daher eine entsprechende Befreiung vom Bebau-
ungsplan beantragt. 
 
Aufgrund nicht korrekter Angaben im amtl. Lageplan konn-
ten unter anderem nicht alle Nachbarn des Angrenzenden 
Mehrparteienhauses auf Flur-Nr. 334/2, Gemarkung Unter-
reichenbach erreicht werden. Dennoch ist die Befreiung 
auch unter Würdigung der Nachbarlichen Interessen mit 
den öffentlichen Belangen vereinbar. 

Da das Grundstück unmittelbar an die Kreisstraße ERH 13 
angrenzt wurde zudem um Stellungnahme der zuständigen 
Fachstelle im Landratsamt Erlangen-Höchstadt gebeten.  
 
Da das Vorhaben innerhalb der ODE liegt, ist dieses Laut 
Stellungnahme des Kreisbauhofes im Hinblick auf die Be-
lange der Kreisstraße dort grundsätzlich zulässig. Es wird 
darauf hingewiesen, dass das neue Gerätehaus nicht die 
Sicht bei der Ausfahrt aus dem Grundstück verdecken darf. 
 
Beschluss 
Der Bau- und Umweltausschuss Weisendorf genehmigt den 
Antrag auf isolierte Befreiung für die Errichtung eines Gerä-
tehauses (5,48 m x 3,15 m x 2,22 m) gemäß den vorgeleg-
ten Unterlagen. 
 
Der Hinweis aus der Stellungnahme des Landratsamtes Er-
langen-Höchstadt ist entsprechend in den Genehmigungs-
bescheid mit aufzunehmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja: 9  Nein: 0  Anwesend: 9   
 

4.3 

formlose Bauvoranfrage für die Errich-
tung eines Einfamilienwohnhauses  auf 
einer Teilfläche des Grundstücks Flur-Nr. 
507/5, Gemarkung Weisendorf, Flurstr. 4, 
91085 Weisendorf 

 

 
Sachverhalt 
Auf einer Teilfläche von ca. 600 m² des Grundstücks Flur-
Nr. 507/5, Gemarkung Weisendorf, soll im Zuge der Nach-
verdichtung ein Einfamilienhaus (ca. 11,00 m x 9,25 m) er-
richtet werden. Das Vorhaben soll dabei spiegelverkehrt 
zum bereits bestehenden Einfamilinenwohnhaus auf Flur-
Nr. 507/31, Gemarkung Weisendorf, Flurstr. 2a errichtet 
werden. 
 
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechtsver-
bindlichen Bebauungsplans „Auracher Berg/Meisterweg“.  
 
Im Zuge der formlosen Bauvoranfrage möchte der Antrags-
steller geklärt bekommen, ob von Seiten des Marktes Wei-
sendorf mit einer Befreiung für die Überschreitung der Bau-
grenze gerechnet werden kann. Das geplante Haus mit da-
zugehöriger Grenzgarage würde die bestehende Baugrenze 
komplett überschreiten. 
 
Beschluss 
Zu der in der formlosen Bauvoranfrage gestellten Frage be-
züglich der Überschreitung der Baugrenze mit dem Haupt-
haus und der Grenzgarage wird das gemeindliche Einver-
nehmen diesbezüglich in Aussicht gestellt.  
 
Die gesicherte Erschließung ist dabei allerdings nur gege-
ben, wenn die Zufahrt zum geplanten Einfamilienhaus mind. 
3,00 m beträgt. Ebenfalls ist sowohl für die Wasserversor-
gung als auch für die Entwässerung je ein zusätzli-
cher/neuer Hausanschluss notwendig. Dies muss im Zuge 
eines Baugenehmigungsverfahrens berücksichtigt werden. 
 
Die Behandlung durch den Markt Weisendorf erfolgt nur im 
Rahmen der planungsrechtlichen, in diesem Fall lediglich 
um die Frage der Baugrenzenüberschreitung, und der er-
schließungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens. Ein 
Rechtsanspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung durch 
die Bauaufsichtsbehörde (Landratsamt Erlangen-
Höchstadt) entsteht dadurch nicht. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja: 9  Nein: 0  Anwesend: 9   
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Ende der öffentlichen Sitzung: 19:25 Uhr 
 
Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern 
 
Die im Anschluss an die öffentliche Sitzung von Bürgerin-
nen und Bürgern gestellten Anfragen an den ersten Bür-
germeister und an die Gemeinderatsmitglieder werden be-
antwortet. 
 
Karl-Heinz Hertlein    Michael Glasauer 
Erster Bürgermeister    Schriftführung 
 

 

Kirchliche Nachrichten 
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Josef 
 
Sonntag, 24.09.23 
10:30 Eucharistiefeier mit Verabschiedung Notre Dame de 
Vie (Pfr. Saffer)  
Für Georg Grzeschik u. Sohn Waldemar, Eltern u. Schwie-
gereltern u. Angeh.  
Mittwoch, 27.09.23 
09:00 Mütter - Beten im Pfarrsaal 
Freitag, 29.09.23 
18:00 Eucharistiefeier, anschl. Anbetung bis 22 Uhr (Kpl. 
Wohlfahrt)  
Für Mutter Dorothea u. Vater Georg  
Samstag, 30.09.23 
13:00 Trauung Michael u. Nicole Greif (Auswärtiger)   
16:45 Beichtgelegenheit (Pfr. Saffer)   
17:00 Rosenkranz   
17:30 Eucharistiefeier- Erntedank (Pfr. Saffer)  
Für Paten Stefan, Eltern u. Schwiegereltern Gumbmann, 
Mitteldorf  
Für verst. der Fam. Mayer u. Bucher 
Für Frau u. Mutter Margareta Mayer u. alle Angeh.  
Sonntag, 01.10.23  
Weisendorf 10:30 Familiengottesdienst – Erntedank (Kpl. 
Wohlfahrt)   
Weisendorf 10:30 Kinderwortgottesdienst - Kommt wir tref-
fen Jesu - Treffpunkt vor der Kirche. 
Weisendorf 17:00 Rosenkranzandacht   
 
 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Weisendorf  
 
Donnerstag, 21.09.2023 
15.00 bis 16.30 Uhr Mutter-Kind-Gruppe „Dorfspatzen“ -  
für Kinder ab 2 Jahren, im Gemeindesaal.  
Geschwisterkinder sind willkommen. 
Kontakt: Nadine Brosig, Tel. 0176/32986214 
19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung im Gemeindesaal 
Freitag, 22.09.2023 
14.30 bis 16.00 Uhr Kindergruppe „Seebachsmarties“ -  
für Kinder ab 6 Jahren, in der Pfarrscheune in Kairlindach 
Kontakt: Pfarrerin Bettina Arnold Tel. 0151/67800374 
16.30 bis 18.00 Uhr „Friends“ - für Mädels von 10-12 Jah-
ren, in der Pfarrscheune in Kairlindach 
Kontakt: Pfarrerin Bettina Arnold Tel. 0151/67800374 
Sonntag, 24.09.2023 - 16. Sonntag nach Trinitatis - 
9.30 Uhr Festgottesdienst zum Konfirmationsjubiläum mit 
Abendmahl und Totengedenken (Prädikant Hans Batz)  
Montag, 25.09.2023 
15.45 Uhr Kinderchor, für alle Kinder ab der 1. Klasse 
(Proben zum „Mini-Musical“) 
17.45 Uhr Posaunenchorprobe für alle Nachwuchsbläser 
19.00 Uhr Posaunenchorprobe 
20.00 Uhr Kirchenchorprobe 

Dienstag, 26.09.2023 
9.30 bis 11.00 Uhr Mutter-Kind-Gruppe „Mäuseclub“ -  
für Eltern mit Kindern unter 3 Jahren, im Gemeindesaal.  
Geschwisterkinder sind willkommen. 
Kontakt: Nadine Brosig, Tel. 0176/32986214 
Mittwoch, 27.09.2023 
17.00 Uhr Posaunenchorprobe für Nachwuchsbläser 
 

 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kairlindach  
 
Donnerstag, 21.9.2023 
20.00 Uhr Probe, Kirchenchor in der Pfarrscheune, Kairlin-
dach 
Freitag, 22.9.2023 
9.30 Uhr „Freitagsspatzen“ für Eltern und Kinder bis zu 3 
Jahren in Großenseebach, Veit-vom-Berg-Haus 
14.30 Uhr „Seebachsmarties“ für Kinder ab 6 Jahre im Ge-
meindehaus, Weisendorf 
16.30 Uhr „Friends“ für Mädchen 10 – 12 Jahre im Ge-
meindehaus, Weisendorf 
19.30 Uhr Probe Posaunenchor in der Pfarrscheune, Kair-
lindach 
Sonntag, 24.9.2023  
9.30 Uhr Gottesdienst in Kairlindach (Pfrin E. Weichmann) 
anschließend herzliche Einladung zu „Sekt und Segen“ 
 

 
Kreuz&Quer –  
Evangelische Gemeinde Weisendorf 
lädt Sie herzlich ein… 
 
Sonntag, 24. September 
11:00 Brunch einfach anders 

- Leckeres Essen, Zeit für Gespräche, gute Worte, 
Spielzeit für Kinder. 

Mittwoch, 27. September 
19:30 Treffpunkt für Kleingruppen 

- Die Bibel verstehen lernen 
- Orientierung für den Alltag gewinnen 

 
www.kreuz-quer.com 
 
 

Vereinsnachrichten 
 
Freie Wähler Weisendorf e.V. 
 
Einladung 
Hiermit ergeht herzlichste Einladung an alle Interes-
sierten zur Diskussionsrunde um allgemeine Themen 
im und um den Markt Weisendorf. 
 
Wir treffen uns am Mittwoch, den 27.09.2023 um 
19:00 Uhr im Schützenhaus in Neuenbürg. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Friedrich Mümmler, Vorsitzender  
Freie Wähler Weisendorf 
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„Herbst-Winter“-Second-Hand-Basar 
 

in der Mehrzweckhalle, Reuther Weg 6  
in Weisendorf 

 

 
Abends: 
Freitag, den 22.09.2023 von 18.30 – 20.30 Uhr 
Vormittags: 
Samstag, den 23.09.2023 von 10.00 – 11.00 Uhr 
 
 
Obst- und Gartenbauverein Weisendorf e.V. 
 
Es gibt viel zu tun und gemeinsam macht es mehr 
Freude. Wir laden zum Arbeitsstammtisch am 12. und 
26. September jeweils um 18.30 Uhr ein. Wie immer 
eine Stunde Arbeit, danach gemütliches 
Beisammensein.  
Wir freuen uns auf zahlreiche Helfer.  
Die Vorstandschaft  
 
 
BUND Naturschutz in Bayern e.V. 
Ortsgruppe Seebachgrund 
 
Wir laden ein zum nächsten Stammtisch am Don-
nerstag, 28. September, um 19.30 Uhr in der Pizzeria 
Cardelli (Sportheim) in Großenseebach. 
 
Besuchen Sie auch unseren Stand beim Markttag in 
Weisendorf am Sonntag, 1. Oktober. Wir bieten Tipps 
zum Energiesparen mit einem Energiespar-Quiz und 
informieren über naturnahe Gärten.  
 
Der Vorstand 
 
 
Jagdgenossenschaft Hannberg 
 
Die satzungsgemäße Jahreshauptversammlung für 
das Jagdjahr 2022 findet am Samstag, den 14. Okto-
ber 2023, um 19:00 Uhr im Gasthaus Baumüller in 
Hannberg statt. 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers 
2. Bericht des Kassiers / Schriftführers 
3. Bericht der Kassenprüfer 
4. Entlastung des Jagdvorstehers und des Kassiers 
5. Verwendung Jagdpacht 
6. Neuwahl Schriftführer 
7. Infos für die Jagdgenossen von den Jagdpäch-

tern 
8. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 

Anschließend gemeinsames Jagdessen und geselli-
ges Beisammensein. Alle Eigentümer von Grundflä-
chen, die das Gemeinschaftsjagdrevier bilden, sind 
herzlich eingeladen. Die Versammlung ist nicht öffent-
lich. 
 
Andreas Dengler, Jagdvorsteher 
 

ASV Weisendorf e.V. 
 
Aktuelle Termine Erwachsene:   
 
Damenmannschaft 
So 24.09.23, 13.00 Uhr, 
SC Germania Nbg - ASV  
 
1. Herrenmannschaft 
So 24.09.23, 15.00 Uhr, 
ASV - SC Großschwarzenlohe 
  
2. Herrenmannschaft 
So 24.09.23, 12.00 Uhr, 
ASV 2 - SpVgg Uehlfeld 
  
Unterstützt unsere AH beim 
Kreispokalfinale! 
Fr 29.09.23, 18.30 Uhr 
ASV - SpVgg 04 Erlangen 
  
Alle Heimspiele finden in der Neumüller Elektronik 
Arena statt. 
 
 
Allstyle Karate Weisendorf 
 
Einladung zum Schnuppertraining für Erwachsene und 
Kinder 
 
Der Deutsche Asien Kampfsportverband bietet in 
Weisendorf Fitness für Frauen und Herren mit: Aus-
dauer, Konzentration, Beweglichkeit und Kraft. Für alle 
geeignet auch ohne Vorkenntnisse und Sportmuffel 
die wieder fit werden möchten. 
Selbstverteidigung: gegen Belästigung und Angriffe al-
ler Art. Leicht erlernbare Techniken zum Schutz im 
täglichen Leben und als sportliche Betätigung. 
 
In der Mehrzweckhalle in Weisendorf, Reuther Weg 6 
Teilnahme freitags: 
für Kinder von 6-12 Jahre 18.00 - 19.00 Uhr  
für Jugend und Erwachsene 19.00 - 20.30 Uhr 
 
Info: DAV HP  /  Tel. 09104/1337 
 
 
Beratung für Menschen mit Behinderung im Rat-
haus Weisendorf 
 

Die Teilhabeberatung Mittelfranken Nordost 
(EUTB) – ein Projekt des „Zentrums für Selbstbe-
stimmtes Leben Behinderter e.V.“ in Erlangen bietet 
jeden Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr eine kosten-
lose Beratung für Menschen mit Behinderung und An-
gehörige im Rathaus Weisendorf an (Zimmer 202). 
Beantwortet werden Fragen zur Inklusion und Teilha-
be, bspw. zu den Themen Schwerbehindertenaus-
weis, selbstbestimmtes Wohnen mit Behinderung, 
Pflege und sonstige Hilfen im Alltag, Teilhabe an Ar-
beit, Mobilität und Freizeit. 
Telefonische Terminvereinbarung unter 0911 
18073680 ist vorab erforderlich. 
www.teilhabeberatung-mittelfranken.de 
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Freizeit und Kultur 
Kontakt und Information: 

Markt Weisendorf   
Gerbersleite 2    
91085 Weisendorf 
Tel.: 09135 / 7120-29 
E-Mail: freizeitamt@weisendorf.de 

Infos + Anmeldung unter 
www.freizeitamt-weisendorf.de 

Öffnungszeiten LeseInsel  Hauptstraße 7: 

Montag 10:00 – 12:00 Uhr  
Donnerstag 16:00 – 19:00 Uhr  
Samstag 10:00 – 12:00 Uhr 

Kinder und Jugend 

Jugendtreff  IDentity Club 
Jugendraum, Reuther Weg 6 

Kostenfrei! Für alle ab 12 Jahren 
Jeden Freitag 18:00 Uhr-22:00 Uhr 

Kinder Kino / Überraschungsfilm (FSK 0) 
29.09.23 18:00 Uhr 
ACHTUNG: Einige Filme dauern länger als 90 Minuten. 
Gerne zu Beginn der Vorstellung bei Herrn Paul nachfra-
gen! Beim Kinderkino gibt es frisches Popcorn, Snacks & 
Getränke zu kaufen. 
 Ort: Jugendraum, Reuther Weg 6 
 Gebühr: kostenfrei 
 Leitung: Volkmar Paul  
Anmeldung:  nicht erforderlich 

Kling Klang Minis / 1 Platz noch frei 
KJ0623 
ab 10 Monaten – (mit Begleitperson) 
Musikalische Frühförderung  
Ihr wollt Zeit mit eurem Nachwuchs verbringen, singen, 
tanzen, kuscheln und es gleichzeitig noch besser verste-
hen? Dann kommt in Susan´s  Minikurs. Hier üben wir 
Handzeichen aus der Zwergensprache/Babyzeichen-
sprache und bauen diese in bekannte und unbekannte 
Lieder und Verse ein. Im Vordergrund steht der Spaß für 
die Kinder und neues Wissen für die erwachsene Begleit-
person. 
09:15 – 10:00 Uhr/9 x 45 Minuten/26.09.2023 
Gebühr: 80,-€ (+2,- €) 
Jugendraum, Reuther Weg 6 
8 Teilnehmer + Begleitperson 
Bei größeren Anfragen findet um  
10:30 – 11:15 Uhr ein zweiter Kurs statt 
 

Senioren  

 
C@fe T@blet – fit für’s Web 
Mittwoch, 18.10.23 / 15:30 Uhr – 16:30 Uhr 
Experten und Interessierte treffen sich zum Erfahrungsaus-
tausch bei einer Tasse Kaffee. Wir geben Hilfestellung bei al-
len Fragen rund um Internet, Tablet oder Smartphone 
Ort: Mehrgenerationenhaus, Reuther Weg 6      
Leitung: Jutta Kattner 
Anmeldung: nicht erforderlich (kostenfrei) 
  

Erwachsene  

 
Drum Circle wieder ab Montag, den 09.10. 
Offene Rhythmusgruppe für Erwachsene 
Alle Rhythmusfans und Neugierige sind herzlich eingeladen, 
gemeinsam in die Welt des Rhythmus einzutauchen, sich aus-
zuprobieren und anregen zu lassen. Hier kann man zusam-
men trommeln, rasseln und tönen auf Djembe, Bongo, Cajon 
und anderen Percussions Instrumenten. Vorkenntnisse sind 
nicht nötig. Wenn vorhanden, bitte unbedingt eigenes In-
strument mitbringen! Maultrommel, Didgeridoo und Hand-
pan sind ebenfalls willkommen.  Traut euch! 
Montags 19:30 Uhr – 21:00 Uhr  
Ort: Bürgerstube Weisendorf 
Teilnehmerzahl unbegrenzt, keine Voranmeldung  nötig  
Gebühr:  pro Person und  Abend: 5,-€ 
_____________________________________________ 
 
E0731 
KABARETT mit Stefan Bauer 
„Vor der Ehe woll´t  ich ewig leben“ 
Sonntag, 29.10.23 / 19:00 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr) 
Aula Grundschule II, Reuther Weg 5 
Gebühr: 18,- € / Ermäßigt 16,- € 
Kontakt: 09135/712029 
Tickets ab sofort an der Rathauskasse erhältlich 
_____________________________________________ 
 
LeseInsel  - Weisendorfer Lesekreis 
15.11.23/ 19:30 (Einlass 18:00) Buch Besprechung 
Anne Gesthuysen - Mädelsabend 
Gebühr: kostenfrei / Leseinsel, Hauptstr.7 
Kontakt: Petra Embacher 
Anmeldung:  nicht erforderlich 
 
 

 

 

 

 

 

 


